
Alle Bahnlinien – auch in Kombination mit Regionalbuslinien

Baden, ÖBB, 2500, Con. v. Hötzendorfpl. 1, 02252/89362-385
Baden Josefspl., Badner Bahn, 2500, Josefspl. 6, 01/90444-770
Bruck/Leitha, ÖBB, 2460, Bahnhofsplatz 1, 02162/93000-384
Eisenstadt, ÖBB, 7000, Bahnhofsplatz 3, 02682/62637-358
Frauenkirchen, Raaberbahn, 7132, Bahnstraße 28, 02172/2370
Gänserndorf, ÖBB, 2230, Nordbahnstraße 1, 02282/2429-385
Guntramsdorf, Badner Bahn, 2353, Hauptstr. 28, 01/90444-750
Hollabrunn, ÖBB, 2020, Bahnhofplatz 8, 02952/2134-384
Klosterneuburg K., ÖBB, 3400, Niedermarkt 4, 02243/32073282
Korneuburg, ÖBB, 2100, Bahnhofplatz 1, 02262/72467-350
Krems/Donau, ÖBB, 3500, Bahnhofsplatz 3, 02732/82536-387
Mattersburg, ÖBB, 7210, Bahnhofplatz 1, 02626/62213-351
Mistelbach, ÖBB, 2130, Bahnstraße 30, 02572/2526-350
Mödling, ÖBB, 2340, Bahnhofplatz 10, 02236/22501-385
Müllendorf, Raaberbahn, 7052, Bahnstraße 13, 02682/63816
Neufeld/Leitha, Raaberbahn, 2491, Bahnhofstr. 1, 02624/52338
Pamhagen, Raaberbahn, 7152, Bahnstraße 42, 02174/2188
Retz, ÖBB, 2070, Bahnhofplatz 1, 02942/2415-386
St.Pölten Hbf, ÖBB, 3100, Bahnhofplatz 1, 02742/93000-3871
Traiskirchen, Badner Bahn, 2514, Bahnhofspl. 1, 01/90444-760
Tulln, ÖBB, 3430, Bahnhofstraße 69, 02272/62438-385
Wien FJB, ÖBB, 1090, Julius-Tandler-Platz 3, 01/93000-35385
Wien Floridsdorf, ÖBB, 1210, Franz-Jonas-Pl., 01/93000-34121
Wien Heiligenstadt, ÖBB, 1190, Boschstr. 8, 01/93000-34684
Wien Hütteldorf, ÖBB, 1140, Keisslergasse 5, 01/93000-32396
Wien Liesing, ÖBB, 1230, Liesingerplatz 1, 01/93000-36885
Wien Meidling, ÖBB, 1120, Eichenstraße 25, 01/93000-33764
Wien Mitte, ÖBB, 1030, Landstr. Hauptstr. 1c, 01/93000-35398
Wien Oper, Badner Bahn, 1010, Kärntnerring 2a, 01/90444-666571
Wien Praterstern, ÖBB, 1020, Praterstern 3-4, 01/93000-34996
Wien Süd, ÖBB, 1100, Wiedner Gürtel 1, 01/93000-31256
Wien West, ÖBB, 1150, Europaplatz 2, 01/93000-32999
Wr Neudorf, Badner Bahn, 2351, Wienerstr. 20, 01/90444-740
Wr Neustadt, ÖBB, 2700, Bahnhofplatz 1, 02622/23 561 342
Wolkersdorf, ÖBB, 2120, Bahnstraße 1, 02245/2367-350
Wulkaprodersdorf, Raaberbahn, 7041, Bahnhofplatz 1,

 02687/62224-162

U-Bahn, Straßenbahn und Buslinien in Wien - auch in 
Kombination mit Bus und Bahn außerhalb Wiens.

Kundenzentrum der Wiener Linien, 
Erdbergstraße 202, 1030 Wien, 
T: (01) 7909 DW 120
@: www.wienerlinien.at
Mo, Di, Mi und Fr: 8 - 15 Uhr, Do: 8 - 17:30 Uhr

ACHTUNG: An bestimmten Bahnhöfen kann das Schülerticket 
nicht sofort ausgestellt werden. In diesem Fall kann es nach 
wenigen Tagen dort abgeholt werden. Wird bei der Abgabe des 
Antrages ein frankiertes Rückkuvert im Format A5 beigelegt, 
kommt das Ticket direkt per Post nach Hause. 
Das Schalterpersonal steht mit Auskunft gerne zur Verfügung.

Besser unterwegs

Wiener Linien

Schüler
Telefon 01 526 60 48 DW 141 / 142 / 143

Ausgabestellen

Regionale Autobuslinien außerhalb Wiens 
(Eintragung B-Zone)

Regionale Autobuslinien, die nach Wien führen 
(ohne Benützung von U-Bahn, Straßenbahn und 
städtischen Buslinien) 

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Mariahilfer Straße 77-79, 1061 Wien, Postfach 360
Mo bis Do: 8 - 16 Uhr
Fr: 8 - 15 Uhr
Schülertelefon: (01) 526 60 48 DW 141, 142, 143
@: www.vor.at
Hotline: 0810 22 23 24  (Mo-Fr: 7 - 20, Sa: 7 - 14 Uhr)

Alle Tickets im VOR können auch auf dem Postweg bestellt 
werden: Einfach den vollständig ausgefüllten Antrag 
zusammen mit einer Kopie der Einzahlungsbestätigung 
des Selbstbehaltes und einem frankierten Rückkuvert im 
Format A5 an den VOR schicken, schon bald kommt der 
Fahrausweis rasch und bequem per Post nach Hause.

VOR-Verkehrsverbund

Bahnhöfe

Fahrplan
& Tarifauskunft 0810 22 23 24



SCHÜLERTICKETS IM VOR SIND GÜLTIG:
- an allen Wochentagen (nicht in den Sommerferien!)
- während des auf dem Ticket aufgedruckten Zeitraumes

- in den eingetragenen Zonen für alle Bahnlinien
- in den eingetragenen B-Zonen für alle Bahn- und Buslinien
Mit Schülertickets, auf denen Linien in Wien eingetragen sind, dürfen 
auch nur die auf dem Ticket angeführten Linien benützt werden.

In der Kernzone 100 (Wien) kann das Schülerstreckenticket zu einer 
Monatsnetzkarte erweitert werden:

Für Tickets, auf denen auch innerstädtische Linien eingetragen sind, gibt es die 
Zusatz-Monatskarte um € 6,00. Damit wird das Schülerstreckenticket zur 

Gesamtnetzkarte in ganz Wien, gültig rund um die Uhr! Die Zusatz-Monatskarte ist bei allen 
Vorverkaufsstellen, besetzten Bahnhöfen und Buslenkern auf Regionalbuslinien erhältlich.
Für Tickets, auf denen keine Linien in Wien eingetragen sind, oder für alle, die gar kein 
Schülerticket besitzen, gibt es die Nachmittags-Bildungskarte - ebenfalls um € 6,00. Damit 
können alle Verkehrsmittel in Wien ab 13 Uhr benützt werden. Mit einem Passfoto und 
einem gültigen Schülerausweis ist die Nachmittags-Bildungskarte im Kundenzentrum der 
Wiener Linien erhältlich.

Im Falle von Diebstahl oder Verlust des Tickets benötigt man eine 
Diebstahls- bzw Verlustanzeige, welche das jeweilige Gemeinde- 
oder Bezirksamt ausstellt. Gegen Vorlage dieser Anzeige 

bekommt man bei der ursprünglichen Ausgabestelle gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von € 6,00 ein neues Schülerticket.

ACHTUNG: Die Diebstahls- bzw Verlustanzeige ist kein gültiger Fahrausweis!

Dieser Informationsfolder bezieht sich auf die Schülerfreifahrt für Strecken innerhalb des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR). 
Strecken außerhalb dieses Verkehrsverbundes werden von dem jeweils zuständigen Verkehrsunternehmen ausgegeben. 
Bei Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeit für die benötigte Strecke stehen die Bediensteten der Verkehrsunternehmen 
sowie unsere MitarbeiterInnen der Schülerabteilung gerne mit Informationen zur Verfügung.

Wer unter 26 Jahren ist, eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht an mindestens 4 Tagen pro Woche vom Hauptwohnort aus 
besucht und Familienbeihilfe in Österreich bezieht, kann Schülerfreifahrt beantragen. Bei allen SchülerInnen ist der Bezieher 
der österreichischen Familienbeihilfe auf dem Antragsformular einzutragen. SchülerInnen, die nicht österreichische 
Staatsbürger bzw EU/EWR-Bürger sind, benötigen auf dem Antragsformular die Bestätigung des Finanzamtes über den Bezug 
der Familienbeihilfe!

Antrag ausfüllen

Das Antragsformular ist nur in der Schule erhältlich. Dieses Formular muss vollständig, 
leserlich und am besten mit Kugelschreiber ausgefüllt werden. Alle für den Schulweg (vom 
Hauptwohnort zur Schule) notwendigen Linien, Verkehrsmittel (Bus, Bahn oder beide) und 

die jeweiligen Verkehrsunternehmen sind am Antrag anzugeben. Der Punkt “Wohnort von dem 
aus die Schule besucht wird” kann nur für die regelmäßige Fahrt (ab 4 Tage/Woche) vom Internat 

zur Schule in Anspruch genommen werden. Der ausgefüllte Antrag wird von der Schule bestätigt.
Für SchülerInnen unter 18 Jahren müssen die Erziehungsberechtigten den Antrag unterschreiben.
ACHTUNG: Wir dürfen am gestellten Antrag leider nichts abändern oder ergänzen. Ist das Antragsformular 
unvollständig oder unleserlich ausgefüllt, dürfen wir kein Schülerticket ausstellen!
HINWEIS: Für Strecken, die aus dem Gebiet des VOR hinausreichen oder die gänzlich im Verkehrsverbund 
Niederösterreich-Burgenland (VVNB) liegen, benötigt man das Antragsformular für den VVNB (www.vvnb.at)!

19,60€ bezahlen

Bezahlt wird für das Schülerticket nur ein Selbstbehalt von € 19,60 mittels 
Zahlschein. Dieser Betrag wird an das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend entrichtet. Auf dem Zahlschein, der ausschließlich in der Schule 

erhältlich ist, befindet sich eine ID-Nummer. Diese muss unbedingt am 
Antragsformular im entsprechenden Feld eingetragen werden. Eine Kopie der 

Zahlungsbestätigung wird gemeinsam mit dem Antrag abgegeben.
WICHTIG: Die Zahlungsbestätigung für den Selbstbehalt alleine ist kein Fahrausweis! Erst mit 
dem gültigen Ticket darf man die Verkehrsmittel benützen!

Antrag abgeben

Abgeben kann man den Antrag samt Kopie der Zahlungsbestätigung für den 
Selbstbehalt gleich in der Schule, wenn die Schule diesen Service anbietet. 
Werden die Formulare nicht in der Schule eingesammelt, so kann der 

Antrag, je nach benötigter Strecke, auch bei den Ausgabestellen (siehe Rück-
seite) abgegeben werden.

TIPP: Umso früher der Antrag abgegeben wird, umso schneller ist auch das fertige 
Schülerticket ausgestellt! Die Anträge werden nach Reihenfolge des Einlangens bearbeitet.

Ticket abholen

Abholen kann man das fertig ausgestellte Ticket bei der Ausgabestelle, wo der 
Antrag abgegeben wurde. Wird dem Antrag ein frankiertes Rückkuvert im 
Format A5 beigelegt, schicken wir das fertige Ticket per Post gerne an die auf 

dem Antrag angegebene Wohnadresse. Werden die Anträge in der Schule 
gesammelt abgegeben, senden wird das fertige Ticket an die Schule zurück.

ACHTUNG: Wir sind stets bemüht, die einlangenden Anträge so rasch wie möglich zu 
bearbeiten, ein Anspruch auf sofortige Bearbeitung und Ausstellung besteht jedoch nicht.

Sollte die Ausstellung oder Zusendung des Schülertickets erst nach Schulbeginn 
erfolgen, so gelten Schülertickets des Schuljahres 2008/2009 in Niederösterreich 
und Burgenland noch bis zum 19. September 2009; diese Gratisbeförderung bezieht 

sich ausschließlich auf die Zonenbereiche zwischen Wohnort und Schule. In Wien wird 
die Ferienfreifahrtsregelung für Kinder und Schüler bis zum 19. September 2009 verlängert.

VORSICHT: Nach dem 19. September 2009 gilt nur mehr das neue Schülerticket für das 
Schuljahr 2009/10 als Fahrausweis. Ohne gültiges Ticket kann dann keine unentgeltliche 
Beförderung mehr erfolgen.

Ändert sich während des Schuljahres die Wohnadresse oder die 
Schule, so muss einfach ein neues Antragsformular ausgefüllt, von der 

Schule bestätigt und bei der entsprechenden Ausgabestelle abgeben 
werden. Das alte Schülerticket wird dann gegen das neue ausgetauscht. 

Der Selbstbehalt ist in diesen Fällen dann nicht noch einmal einzuzahlen, als 
Bestätigung reicht das alte Ticket bzw die alte Zahlungsbestätigung.

Umzug
Schulwechsel

In der Kernzone 100 (Wien) haben innerhalb 
der gesetzlichen Wiener Ferien alle Kinder 

bis zum 15. Lebensjahr sowie alle Schüler-
Innen, die eine österreichische Schule besuchen, 

bis inklusive dem Schuljahr, in dem das 19. Lebensjahr 
vollendet wird, freie Fahrt auf allen Verkehrsmitteln!
Außerhalb Wiens bieten auch manche Gemeinden Freifahrt in 
den Sommerferien für SchülerInnen an, Information hierzu gibt es 
auf www.vor.at, bei den Bediensteten der Verkehrsunternehmen sowie 
bei der Wohnsitzgemeinde.
ACHTUNG: auch bei Kinder- und Schülerfreifahrt in den Ferien ist ein Nachweis 
(Schülerausweis oder Schülerticket bzw für Kinder unter 15 Jahren ein 
Lichtbildausweis, aus dem das Geburtsdatum hervorgeht) für die unentgeltliche 
Beförderung erforderlich.

Ferien
Schulfrei


